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Beschlussvorlage
öffentlich

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 

„Wohnbebauung An der Brücke“ der Gemeinde 
Bad Kleinen

Organisationseinheit:
Bauamt

Datum
17.05.2022

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Bad Kleinen 
(Entscheidung) 02.06.2022 Ö

Beschlussvorschlag

1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 „Wohnbebauung An der Brücke“ wurden von den 
Bürgern keine Anregungen vorgebracht. 

            Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden  
            von der Gemeindevertretung geprüft. Das Ergebnis der Prüfung und 
Abwägung im  
            Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss genommen.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher 
Belange das Ergebnis mitzuteilen.

3. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), der Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

            Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanZV) vom 18. Dez. 1990 (BGBI. I 
S. 58), 
            der Landesbauordnung M-V (LBauO M- V) vom 15.10.2015 (GVOBI. M- V S. 
344) – 
            einschließlich aller zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtkräftigen   
            Änderungen, beschließt die Gemeindevertretung die 1. Änderung des 
            Bebauungsplanes Nr. 15 „ Wohnbebauung An der Brücke “, bestehend 
aus der  
            Planzeichnung ( Teil A ) und dem Text ( Teil B ) sowie die örtlichen 
Bauvorschriften  
            über die Gestaltung baulicher Anlagen, als Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.



Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 Prüfung und Abwägung (öffentlich)

2 Plan Satzung_7 (öffentlich)

3 Begründung mit Deckblatt (öffentlich)

4 Schallschutz (öffentlich)
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Die Änderung des B-Planes im vereinfachten Verfahren wird bestätigt. 
 
 
 
 
zu III. 
Die zum Erhalt festgesetzten Bäume befinden sich unmittelbar an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze, die als Plangebietsgrenze festgesetzt wurde. Da die Zuordnung  
der Bäume nicht zweifelsfrei möglich ist, deren Erhalt aber gesichert werden soll, erfolgte die 
entsprechende Festsetzung im Plan. Um die Bäume vor Beeinträchtigungen zu schützen, werden 
Schutzmaßnahmen in die Planung aufgenommen. Da es sich gemäß § 18 NatSchAG M-V um 
geschützte Bäume handelt, besteht darüber hinaus kein Regelungsbedarf, um den Erhalt der 
Bäume zu sichern. 
 
zu IV. 
Der Hinweis, dass die Gestaltungsvorschriften dem städtebaulichen Ordnungsprinzip dienen 
müssen, wurde beachtet. 
Zur Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung wurden die örtlichen 
Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen aus der Ursprungssatzung 
übernommen. Da die Ursprungssatzung bereits aus dem Jahre 2000 stammt.wurden die 
gestalterischen Festsetzungen lediglich geringfügig an die heute üblichen Gestaltungsmerkmale 
angepasst. 
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zu 7.  
Der Hinweis wird beachtet. Die Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung wurden durch die 
zuständigen versorgungsunternehmen bestätigt. 
zu 10. 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
 
Die grundsätzlichen Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz sind durch den  
Bauherrn im Rahmen der Objektplanung zu beachten. 
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Die Löschwasserversorgung ist über die Entnahme aus einem Unterflurhydranten im 
unmittelbaren Umfeld zum Plangebiet gewährleistet und befindet sich an der Straße 
„An der Brücke 1a“/Uferweg. 
Zwischen dem Zweckverband Wismar und der Gemeinde Bad Kleinen besteht eine 
Vereinbarung zur Bereitstellung von Trinkwasser für Löschwasserzwecke. Das 
Plangebiet befindet sich innerhalb des Versorgungsbereiches des vereinbarten 
Vertragshydranten V7 mit einer möglichen Entnahmemenge von 48 m³/h. 
Die Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken gilt im Rahmen der mit dem 
Zweckverband abgeschlossenen Vereinbarung vom 23.05./30.05.2017 für den Ortsteil 
Bad Kleinen als gesichert. 
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keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
 
Die Hinweise zur Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Niederschlagswasser- 
beseitigung werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Der Zweckverband ist am 
Planverfahren beteiligt und hat seine Zustimmung erteilt. 
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Bestätigung, dass bei Anwendung des vereinfachten Panverfahrens nach § 13 BauGB  
die Umweltprüfung/der Umweltbericht entfallen kann 
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Die zum Erhalt festgesetzten Bäume befinden sich unmittelbar an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze, die als Plangebietsgrenze festgesetzt wurde. Da die Zuordnung  
der Bäume nicht zweifelsfrei möglich ist, deren Erhalt aber gesichert werden soll, erfolgte die 
entsprechende Festsetzung im Plan. Um die Bäume vor Beeinträchtigungen zu schützen, werden 
Schutzmaßnahmen in die Planung aufgenommen. Da es sich gemäß § 18 NatSchAG M-V um 
geschützte Bäume handelt, besteht darüber hinaus kein Regelungsbedarf, um den Erhalt der 
Bäume zu sichern. 
Die vorhandenen Bäume wurden von der Bestandvermessung erfasst, der wiederum  
als Plangrundlage verwendet wurde. Insofern ist eine maßstabsgerechte Darstellung 
gewährleistet.  
Die Baugrenzen liegen deutlich außerhalb der Wurzelbereiche. 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
 
keine Betroffenheit 
 
 
 
Die Hinweise zum Artenschutz sind im Plan festgesetzt.  
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keine Einwände 
 
 
 
 
keine Einwände 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da die Entsorgung des Plangebietes über die öffentliche Straße gewährleistet ist,  
wird die Aussage in der Begründung korrigiert. 
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keine Bedenken 
Die Ver- und Entsorgung sowie Löschwasserbereitstellung kann gesichert werden. 
Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung, 
Niederschlagswasser und zur Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasser werden  
zur Kenntnis genommen und in die Begründung eingearbeitet.  
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keine Bedenken 
Im Plangebiet befinden sich noch keine Telekommunikationsanlagen der Telekom. 
Der Anschluss ist durch den Bauherrn zu beantragen. 
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Die Versorgungsanlagen der WEMACOM befinden sich im öffentlichen Verkehrsraum  
der angrenzenden Straße.  
Durch den Bauherrn sind die Schutzanweisungen zu beachten. Ein Anschluss an die 
Versorgungsanlagen und ein Schachtschein ist durch den Bauherrn zu beantragen.  
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Übersichtsplan

Begründung
zur 1. Änderung  des B- Planes Nr. 15

" Wohnbebauung An der Brücke "
der Gemeinde Bad Kleinen
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Stand: 12.05.2022
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Plangebiet
 1. Änderung 

Bahnhof Bad Kleinen Bahnstrecke Rostock

Geltungsbereich B- Plan Nr. 15
" Wohnbebauung An der Brücke "
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1. Grundlagen der Planung 
 
 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die Aufstellung der Satzung über die  
1. Änderung der Satzung der Gemeinde Bad Kleinen über den B- Plan Nr. 15 „Wohnbebauung an der 
Brücke“: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
  03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  
 
- die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  
  BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),  
 
- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts  
  (Planzeichenverordnung -PlanzV vom 18. Dez. 1990 (BGBl. 1991 I S.58),  
    
- die Landesbauordnung Mecklenburg- Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung   
  der Bekanntmachung vom 15.Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344)  
 
einschließlich aller zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtskräftigen Änderungen. 

 
2.  Geltungsbereich 
 
Plangebiet:   Gemeinde  Bad Kleinen 

Gemarkung  Bad Kleinen/ Flur 1  
 

Plangeltungsbereich:  
Der Geltungsbereich des Ursprungsplanes „Wohnbebauung an der Brücke“ befindet sich innerhalbder  
Ortslage Bad Kleinen. Der ca. 560 m² große Bereich wird im Südwesten durch ein  
Wochenendhausgebiet, im Nordwesten durch die Bahnlinie und im Nordosten durch die Straße „An 
der Brücke“ begrenzt. 
 
Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 „Wohnbebauung an der Brücke“  
umfasst das Grundstück 263/3, welches im Ursprungsplan als Spielplatzfläche ausgewiesen ist.  
 
 
3.  Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 15 „ Wohnbebauung An der Brücke “ in Bad Kleinen ist seit seiner 
Bekanntmachung im Jahr 2000 rechtskräftig. 
Planungsziel des B- Planes war es, die brachliegenden Flächen im Innenbereich des Ortes für eine 
ergänzende Wohnbebauung zu nutzen und damit städtebaulich aufzuwerten. Zudem wurden Flächen 
für den ruhenden Verkehr und als Spielplatz festgesetzt. Bis auf die Errichtung des Spielplatzes im 
nördlichen Teil des Plangebietes wurde die Planung in den Folgejahren umgesetzt. 
 
Planungsziel der 1. Änderung ist, die im Bebauungsplan festgesetzte Spielplatzfläche aufzuheben 
und im Sinne einer Innenentwicklung in Wohnbauland umzuwandeln. Die Fläche besitzt eine 
angemessene Größe für die Bebauung mit einem Wohnhaus. Die Festsetzungen zur Art und zum 
Maß der baulichen Nutzungen erfolgen unter Berücksichtigung der vorhandenen städtebaulichen 
Strukturen und in Anlehnung an die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes für den 
Wohngebietsteil (WA).  
Die Auflösung der planungsrechtlichen Festsetzung des Spielplatzes wird als vertretbar angesehen, 
da aufgrund der Alterung und des geringen Zuzugs jüngerer Familien in direkter Nachbarschaft der 
Spielplatz nicht realisiert wurde. Dass auch künftig hierfür kein Bedarf gesehen wird, liegt am 
Charakter der Umgebungsbebauung, der durch die Seniorenwohnanlage und die Wochenendsiedlung 
geprägt ist. 
 
Da die Grundzüge der Ursprungsplanung nicht berührt werden und keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der Schutzgüter des Naturschutzes bestehen, erfolgt die 1. Änderung des B- Planes 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
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Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB wird 
daher abgesehen. 
 
 
4.  Zielstellung und Grundsätze der Planung 
 
Die 1. Änderung beinhaltet die Aufhebung einer im Ursprungsplan festgesetzten Spielplatzfläche und 
die Umwandlung dieser Fläche in Wohnbauland im Sinne der Innenentwicklung. 
 
Es werden folgende Planungsziele angestrebt : 
 
 - Aufhebung der Festsetzung zur Errichtung eines Spielplatzes im Plangebiet, 
 - Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ergänzende  
   Wohnbebauung auf der ursprünglich geplanten Spielplatzfläche zur Errichtung eines   
   Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Nebenanlagen auf dem Flurstück- Nr. 263/ 3.  
 
 
5.  Festsetzungen 
 
5.1.  Art der baulichen Nutzung 
 
Die Festsetzung nach Art und Maß der baulichen Nutzung im Änderungsgebiet erfolgte unter 
Berücksichtigung der vorhandenen städtebaulichen Strukturen und den ortsbildprägenden 
Bauweisen. Die für die Bebauung vorgesehene Fläche des Änderungsbereiches ist nach der 
besonderen Art ihrer baulichen Nutzung gemäß § 4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ 
festgesetzt.  
Gemäß § 1 (6) BauNVO werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen  (§ 4 Abs.3 Nr. 1-5 
BauNVO) im Änderungsgebiet ausgeschlossen.  
 
 
5.2.  Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung im Änderungsgebiet ist durch zulässige Grundflächenzahl, Zahl der 
zulässigen Vollgeschosse sowie die Trauf- und Firsthöhe als Höchstmaß bestimmt.      
 
Die Bezugspunkte der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen sind wie folgt definiert: 
als unterer Bezugspunkt:  die im Plan festgesetzte Geländeoberfläche in m über DHHN2016   
als oberer Bezugspunkte:  die Traufhöhe (Höhe der äußeren Schnittkante der Außenwand mit 

der Dachhaut) und als Firsthöhe (Höhe der oberen 
Dachbegrenzungskante des eingedeckten Daches). 

 
 
5.3.  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Mit der 1. Änderung wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Festsetzung der Baugrenzen im 
Baufeld WA  bestimmt, so dass dem Bauherrn genügend Spielraum zur individuellen Gestaltung des 
Grundstückes ermöglicht wird. Für die Baufläche ist eine offene Bauweise festgesetzt.  
Ein geringfügiges Vortreten von Gebäudeteilen vor die straßenseitige Baugrenze bis zu einem Drittel 
der straßenseitigen Gebäudebreite und in einer Tiefe von max. 1,50 m ist zulässig. 
 
 
5.4.  Gestalterische Festsetzungen 
 
Mit der 1. Änderung werden auch die gestalterischen Festsetzungen geringfügig an heute üblichen 
Gestaltungsmerkmale angepasst. Da die örtlichen Bauvorschriften der Ursprungssatzung dem 
Bauherrn genügend Spielraum ermöglichen, um seine individuellen Gestaltungswünsche umsetzen 
zu können, behalten die gestalterischen Festsetzungen aus der Ursprungssatzung bzgl. Dächer, 
Außenwände, Einfriedungen und zur Ordnungswidrigkeit weitestgehend ihre Gültigkeit. 
Festsetzungen hinsichtlich Sicht- und Windschutzwänden wurden zusätzlich aufgenommen. 
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6.  Anschluss an die Verkehrsflächen 

 
Durch die 1. Änderung ergeben sich gegenüber der Ursprungsplanung für die verkehrliche 
Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung keine Änderungen. Die verkehrliche Erschließung ist 
durch den Anschluss an das örtliche Straßennetz gewährleistet. Das nun als Wohnbauland 
ausgewiesene Grundstück (Flurstück Nr. 263/3) wird über die öffentliche Straße „An der Brücke“ 
erschlossen. 
 
 
7.  Ver- und Entsorgungsanlagen 
 
Wasserversorgung 
 
° Trinkwasserversorgung 
  
Bad Kleinen wird über ein bestehendes Transportleitungssystem des Zweckverbandes Wismar mit 
Trinkwasser versorgt. In der nordöstlich angrenzenden Straße „An der Brücke“ verläuft eine 
betriebsfertige Trinkwasserversorgungsleitung d 63 PE, an die Anschlussmöglichkeit besteht. Der 
entsprechende Grundstücksanschluss ist nach Antragstellung herzustellen. 
 
° Löschwasser 
 
Die Löschwasserversorgung ist durch Entnahme aus einem Unterflurhydranten (V7) im 
unmittelbaren Umfeld zum Plangebiet gewährleistet und befindet sich an der Straße „An der Brücke 

1a“ /Uferweg. Das Plangebiet liegt vollständig im 300 m –Bereich zum Hydranten, der eine Entnahme 
von 48 m³/h ermöglicht. 
Die Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken gilt im Rahmen der mit dem Zweckverband 
Wismar abgeschlossenen Vereinbarung vom 23.05./30.05.2017 für den Ortsteil als gesichert. 
 
Abwasserentsorgung 
 
° Schmutzwasserableitung 
 
In Bad Kleinen betreibt der Zweckverband Wismar ein öffentliches Schmutzwassernetz. In der 
nordöstlich angrenzenden Straße „An der Brücke“ verläuft ein Schmutzwasserkanal DN 200Az/150 
Stz, an die Anschlussmöglichkeit für die geplante Bebauung besteht. Der entsprechende 
Grundstücksanschluss ist nach Antragsstellung herzustellen. 
 
° Niederschlagswasserableitung  
 
Das anfallende Regenwasser des Baufeldes im Änderungsbereich wird über ein verlegtes 
Leitungsnetz erfasst und in den vorhandenen Regenwasserkanal abgeleitet. 
Generell gilt, dass der Versiegelungsgrad der Flächen auf ein Mindestmaß zu begrenzen ist. 
 
° Energie 
 
Notwendige Maßnahmen zur Energieversorgung sind zwischen Bauherrn und dem zuständigen 
Versorgungsunternehmen zu regeln. 
Ein Anschluss an die vorhandenen Anlagen zur Versorgung des Planvorhabens ist möglich. Dazu ist 
eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen erforderlich, für die eine entsprechende Fläche im 
öffentlichen Bauraum gem. DIN 1998 bereitzustellen ist. 

 
Zur Beurteilung und Einschätzungen der Aufwendungen für eine künftige Stromversorgung ist 
rechtzeitig ein Antrag mit folgenden Aussagen an das Versorgungsunternehmen zu stellen: 

 Lage- bzw. Bebauungsplan, vorzugsweise im Maßstab 1 : 500; Erschließungsbeginn  
   und zeitlicher Bauablauf; Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf des Baugebietes; 
 vorgesehene Ausbaustufen mit zeitlicher Einordnung, insbesondere 
 Baustrombedarf; 
 Namen und Anschrift des Erschließungsträgers 
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Vor Beginn eventueller Bauarbeiten ist eine Einweisung durch den Meisterbereich erforderlich. Zu den 
vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsätzlich Abstände nach DIN VDE 0100 und DIN 
VDE 0101 einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb befindliche Kabel dürfen weder freigelegt noch 
überbaut werden. Zur Gewährleistung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind Abtragungen der 
Oberfläche nicht zulässig. In Kabelnähe ist Handschachtung erforderlich. 
 
 
8.  Altlasten/ Abfallentsorgung 

 
Altlasten sind dem Planungsträger nicht bekannt. Anfallender Bauschutt und Bodenaushub ist 
entsprechend seiner Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zu entsorgen (nur auf zugelassenen Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 
 
Durch den Landkreis Nordwestmecklenburg wird die Abfallbeseitigung in der Gemeinde 
wahrgenommen.  
 
 
9.  Bau- und Kulturdenkmale / Bodendenkmale 
 
Im Bereich der 1. Änderung sind derzeit keine Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gem. § 11 DSchG M-V 
(GVBl. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 975 ff.) die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege, FB Archäologie und Denkmalpflege, oder dessen 
Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten.  
Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie 
zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige. 
Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege, FB Archäologie und Denkmalpflege, spätestens 4 Wochen vor Termin schriftlich 
und verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes 
für Kultur und Denkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein können und evtl. auftretende Funde 
gem. § 11 DSchG M-V unverzüglich bergen und dokumentieren. Dadurch werden Verzögerungen der 
Baumaßnahme vermieden. 
 
 
10.   Immissionsschutz 
 
Aufgrund der Nähe des Änderungsgebietes zur Bahnlinie Bad Kleinen- Wismar/ Bützow und der damit 
zu erwartenden Lärmbelastung wurde für die vorliegende 1. Änderung des B-Planes eine 
Schallimmissionsprognose erstellt (siehe Anlage). 
Resultierend aus den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung wurden passive 
Schallschutzmaßnahmen als Festsetzung auf den Plan genommen. 
 
 
11.  Umweltbelange 
 
Das Planverfahren erfolgt auf Grundlage von § 13 BauGB per Durchführung eines vereinfachten 
Verfahrens ohne Durchführung einer Umweltprüfung im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB, von der 
Erstellung eines Umweltberichtes wird danach abgesehen. Des Weiteren findet auch die 
Eingriffsregelung keine Anwendung. 

Das vereinfachte Verfahren ist gem. § 13 Abs. 1 BauGB ausgeschlossen, wenn durch den 
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das vereinfachte Verfahren ist 
auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 
7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
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Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Planung ist hinsichtlich Art und Maß der geplanten Nutzung nicht Gegenstand des UVPG Anlage 
1. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht einschlägig. 

 

Natura 2000 

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB sind die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen. Demnach ist Voraussetzung 
der Anwendbarkeit von § 13 BauGB, dass eine Beeinträchtigung die Erhaltungsziele und der 
Schutzzwecke von Natura 2000-Gebieten durch die Umsetzung der Planinhalte ausgeschlossen ist. 

Das Plangebiet liegt 

 ca. 205 m nordwestlich des GGB DE 2234-304:  
„Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore“ 

 ca. 4630 m östlich des GGB DE 2234-302: 
„Wald- und Kleingewässerlandschaft Dambecker Seen und Buchholz“ 

 ca. 8620 m südöstlich des GGB DE 2134-301: 
„Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg“ 

 ca. 95 m nordwestlich des VSG DE 2235-402: 
„Schweriner See“ 

Die Zielarten der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) sind jeweils eng strukturgebunden. 
Für diese übernimmt das (außerhalb deren Aktionsbereiche liegende) siedlungstypisch ausgeprägte, 
mit Zierrasen und einer Siedlungs-Strauchhecke sowie Einzelbäumen ausgestattete Plangebiet 
geringer Größe keinerlei Habitatfunktion. Im übertragenen Sinne gilt dies auch für die Zielarten des 
europäischen Vogelschutzgebietes (VSG) DE 2235-402 „Schweriner See“. Das Plangebiet liegt 
ebenso außerhalb des VSG „Schweriner See“, mit dem sich das GGB 2234-304 „Schweriner 
Außensee und angrenzende Wälder und Moore“ flächenbezogen nahezu deckt. Es ist 
ausgeschlossen, dass die essenziellen Lebensraumelemente von der Planung betroffen sind, die sich 
durch ihre geringe Fläche, Eingebundenheit in die Ortslage sowie verhältnismäßig geringen 
naturschutzfachlichen Wert charakterisiert und lage- und strukturbedingt keinerlei Habitatfunktion für 
die Zielarten des VSG aufweist. 

Planbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der umgebenden 
Natura2000-Kulisse sind somit ausgeschlossen. 
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Abbildung: Natura2000-Gebietskulisse im Umfeld des Plangebietes (oranger Pfeil). Erstellt mit QGIS 
3.16.4. Kartengrundlage: DTK MV WMS 2021 

Unfälle nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Der Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB ist auf die weitere 
Wohnbaulandentwicklung auf einer, von Wochenendsiedlungen und einer Seniorenwohnanlage 
umgebenen, siedlungstypisch gepflegten Grünfläche abgestellt. Die Festsetzung erfolgt demnach 
unter Berücksichtigung der vorhandenen städtebaulichen Strukturen und in Anlehnung an die 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes als Allgemeines Wohngebiet (WA). 

§ 50 Satz 1 BImSchG lautet: 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen 
hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 
Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.“ 

Die Planung generiert innerhalb eines ca. 566 m² großen Geltungsbereiches ein Allgemeines 
Wohngebiet mit entsprechenden Verkehrsflächen. Für die neu hinzukommende Wohnbebauung 
beansprucht werden hiervon (durch Festsetzung einer der umgebenden Bebauung entsprechenden 
Grundflächenzahl von 0,4), maximal ca. 340 m².  

Die kleine Freifläche stellt sich als artenarmer Zierrasen dar, der südostseitig von einer einreihigen, 
aus überwiegend nichtheimischen Ziersträuchern (Cornus alba – Weißer Hartriegel, Symphoricarpos 
albus – Gewöhnliche Schneebeere, Sambucus nigra – Schwarzer Holunder) aufgebauten 
Siedlungshecke, nordostseitig von zwei mittelalten Weißbirken (Stammdurchmesser jeweils 40 cm) 
und einem großen Eschen-Ahorn (Stammdurchmesser 50 cm), nordwestseitig von einem bahnparallel 
angeordneten Nutz- und Ziergarten mit Schuppen und südwestseitig von einer privaten 
Parkplatzfläche mit Carport/Garage eingerahmt ist. Die Bäume werden von der Planung nicht berührt 
und bleiben festsetzungsgemäß erhalten.  

GGB DE 2134-301 

 

GGB DE 2234-302 

GGB DE 2234-304 

VSG DE 2235-402 
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Ein raumbedeutsames und nach BImSchG zu beurteilendes Projekt ist in diesem hinsichtlich Art und 
Maß eng begrenzten bzw. vorgeprägten Rahmen nicht umsetzbar. 

Fazit: Die Planung erfüllt kein Ausschlusskriterium im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB. Die 
Anwendbarkeit von § 13 BauGB ist insofern auch aus diesem Aspekt heraus vollumfänglich gegeben. 

Weitere Belange des Umweltschutzes 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind – unabhängig von der Wahl des Verfahrens – insbesondere 
auch die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
zu berücksichtigen. 

Das Plangebiet beansprucht zur Ergänzung der ortsnahen Wohnbebauung einen ungenutzten 
Zierrasen, der an den Plangebietsgrenzen durch vereinzelte Gehölzstrukturen von den umgebenden 
Straßen und Bestandsbebauung abgegrenzt wird. Entlang des südöstlichen Randes der Fläche 
befindet sich eine Siedlungshecke aus den überwiegend nichtheimischen Gehölzarten Weißer 
Hartriegel (Cornus alba, vereinzelt), Gewöhnliche Schneebeere (Symphoricarpos albus, hier 
dominant) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra, vereinzelt). Entlang des nordwestlichen 
Randes – außerhalb des Geltungsbereichs – steht eine strauchartig wachsende Pflaume (Prunus 
domestica) und ein Weißdorn (Crataegus spec.) innerhalb eines Siedlungsgebüsches, welches dem 
bahnnahen Nutz- und Ziergarten zuzuordnen ist. Darin konnten zwei Ringeltaubennester 
nachgewiesen werden. Am nordöstlichen Rand stehen zwei Birken mit einem Stammdurchmesser 
von jeweils 40 cm (eine davon mit Elsternest), An der Nordostecke steht zudem ein großer Eschen-
Ahorn (Acer negundo) mit einem Stammdurchmesser von 50 cm, der sich allerdings bereits außerhalb 
der Plangebietsfläche befindet. Die Bäume bleiben laut Planung erhalten. 

Von der Fläche geht infolge der Lage innerhalb bestehender Ortsbebauung, der Nähe zur ca. 25 m 
entfernten Bahntrasse und der siedlungstypischen Grünstrukturierung eine für Natur und Landschaft 
untergeordnete Funktion aus. Ein Potenzial als Nahrungshabitat oder Ruhestätte für Rast- und 
Zugvögel ist lage- und strukturbedingt ausgeschlossen. Für in Nestern brütende Vögel relevant sind 
die Fläche umgebenden Bäume und Gehölzstrukturen. In diese wird im Zuge der Planung nicht 
eingegriffen. 

Nutzungsbedingt weist die Planfläche keinerlei Habitatpotenzial für Reptilien, Amphibien, Insekten, 
Säugetiere und Weichtiere des für den Besonderen Artenschutz im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG 
maßgeblichen Anhangs IV der FFH-Richtlinie auf; für Fische mangelt es an Gewässern. Vorkommen 
von besonders oder streng geschützten Pflanzenarten sind nutzungs- und strukturbedingt 
ausgeschlossen. Artenschutzrechtliche Konflikte ergeben sich insofern aus der Planung nicht. Die 
eingeschränkte biologische Vielfalt ist in dieser Fläche langjährig geprägt durch die Nutzung als 
Zierrasen. 

Der aus Gründen des Landschaftsbildes und der Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Natur und 
Landschaft maßgebliche Baumbestand bleibt festsetzungsgemäß erhalten. 

Durch die zukünftige Nutzung der als WA im Bebauungsplan festgesetzten Fläche besteht die 
Möglichkeit, auf der Fläche neben Wohn- und Nebengebäuden auch Zier- und Nutzgärten 
(Hausgärten) anzulegen. Das Artenspektrum wird sich aufgrund dessen innerhalb dieser Fläche als 
auch in den umgebenden Gehölzstrukturen, in die im Zuge der Planung nicht eingegriffen wird, nicht 
sehr stark verändern, so dass sich dadurch voraussichtlich keine geringere biologische Vielfalt ergibt. 

Umweltrelevante negative Auswirkungen auf die abiotischen Schutzgüter Klima, Luft, Boden und 
Wasser lassen sich unter Anwendung der für Wohnbebauung üblichen gesetzlichen Bestimmungen 
vermeiden. 

Die Aufstellung des B-Plans Nr. 15 betrifft ortsnahe, siedlungstypische Flächen. Eine Beanspruchung 
von störungsarmen Freiräumen erfolgt insofern nicht, wie auch die Abfrage im Kartenportal Umwelt 
MV 2022 bestätigt. 

Gesetzlich geschützte Biotope sind im Geltungsbereich nicht vorhanden, so dass auch deren 
Beeinträchtigung ausgeschlossen ist. 

Stehende oder fließende Gewässer werden durch die Planung im Übrigen nicht beansprucht. Die 
festsetzungsgemäß mögliche Errichtung von Wohngebäuden wird zu einer, dem Ausgangszustand 
leicht erhöhten Bodenversiegelungen und zur zusätzlichen Beanspruchung von anthropogen 
vorgeprägter Siedlungsfläche führen. Das Vorhaben jedoch ist nach den Regelungen von § 13 BauGB 
von der Umweltprüfung und somit auch von der Anwendung der Eingriffsregelung befreit. 
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Gleichwohl folgt die Planung der Prämisse des sparsamen Umgangs mit den Schutzgütern Fläche 
und Boden dahingehend, dass sich die Grundflächenzahl mit einem Wert von 0,4 am umgebenden 
Bestand orientiert und insofern auch innerhalb des festgesetzten Wohngebiets WA auch die 
Entwicklung von Hausgärten mit entsprechender Boden-Regeneration möglich ist. Im Übrigen werden 
vollumfänglich anthropogen genutzte Kulturböden und somit keine seltenen Böden beansprucht. Die 
Planung fügt sich räumlich in den Wohnbaubestand bzw. in vorhandene Verkehrstrassen ein und 
vermeidet so ein großflächiges Vordringen der Bebauung in die freie Landschaft. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima werden infolge der einzuhaltenden, diesbezüglich 
strengen Standards bei der Wohngebäudeplanung insoweit vermieden, dass erhebliche 
Umweltauswirkungen ausbleiben werden. Die festsetzungsgemäße Erhaltung des Baumbestandes 
am Rande der Grünfläche wird zur (lokalen) Erhaltung der Schutzgüter (Meso-) Klima und Luft 
beitragen. 

Gleiches gilt im übertragenen Sinne in Bezug auf das Schutzgut Landschaft. Wie oben bereits 
beschrieben, liegt das Plangebiet nicht innerhalb von landschaftlichen Freiräumen. Das 
Landschaftsbild (Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sind im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes im besiedelten und unbesiedelten Bereich einschlägig) ist im 
Geltungsbereich äußerst kleinräumig. Besondere Landschafts- und ortsbildprägende Sichtachsen 
existieren nicht. 

Vor diesem Hintergrund sind die planbedingten Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt nicht geeignet, erhebliche Umweltauswirkungen hervorzurufen. Dies gilt auch 
hinsichtlich der übrigen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 genannten Schutzgüter. 

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB wird 
daher abgesehen, die Anwendbarkeit eines Verfahrens im Sinne von § 13 BauGB wird insofern 
bestätigt. 
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1. Zusammenfassung 

Für das Vorhaben der Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück An der Brü-

cke 16 (Flst. 263/3) in 23996 Bad Kleinen wurde geprüft, ob im Plangebiet die schalltechni-

schen Orientierungswerte der DIN 18005 durch die auf das Plangebiet einwirkenden Geräu-

sche aus der in der Nähe liegenden Bahnstrecken 6441 / 1122 eingehalten werden.  

 
Die Untersuchung hat ergeben, dass durch den Eisenbahnverkehr die schalltechnischen 

Orientierungswerte nach DIN 18005 (Verkehr) für Allgemeine Wohngebiete von tags 55 und 

nachts 45 dB(A) an der geplanten Bebauung überschritten werden. Damit sind Maßnahmen 

zum Schallschutz erforderlich.  

 
Für die Gebäudefassaden der zukünftigen Bebauung wurden die maßgeblichen Außenlärm-

pegel nach DIN 4109 berechnet. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Lärm werden für die Umfassungsbauteile der Wohngebäude mindestens einzuhaltende Ge-

samtbauschalldämm-Maße angegeben. 

 
Die Berechnungen weisen für den Tag maximale maßgebliche Außenlärmpegel von 

La = 66 dB(A) und für die Nacht von La = 72 dB(A) aus. Daraus ergeben sich maximale An-

forderungen an das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß von R’W,res = 36 dB(A) für aus-

schließlich tag- und 42 dB(A) für nachtgenutzte Räume. 

 
Zusätzlich sollte der Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen an den NO-, 

NW- und SW-Fassaden festgesetzt werden.  

 
Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise der Berechnung und die Ergebnisse werden im 

nachfolgenden Bericht dokumentiert.  

 
Der Bericht enthält 20 Seiten (inkl. 4 Anhänge). 
Dresden, den 06.12.2021 
cdf Schallschutz  

    
Dipl.-Ing. (FH) Bianca Schumacher  Dipl.-Ing. Dieter Friedemann  
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2. Situation und Aufgabenstellung 

Durch die Hecht & Zucker Karow GbR ist die Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem 

Grundstück An der Brücke 16 (Flst. 263/3) in 23996 Bad Kleinen geplant. 

 

Dazu hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Kleinen die Aufstellung der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 15 „ Wohnbebauung An der Brücke “ beschlossen. 

 

Es werden folgende Planungsziele angestrebt: 

 

- Aufhebung der Festsetzung zur Errichtung eines Spielplatzes im Plangebiet, 

- Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine er-

gänzende Wohnbebauung auf der ursprünglich geplanten Spielplatzfläche zur Errich-

tung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Nebenanlagen auf dem Flur-

stück-Nr. 263/3. 

 

Das Plangebiet ist im Übersichtsplan im Anhang 1 gekennzeichnet. 

 

Die Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzungen erfolgen unter Berück-

sichtigung der vorhandenen städtebaulichen Strukturen und in Anlehnung an die Festset-

zungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes für den Wohngebietsteil (WA). 

 

Für das Grundstück liegt eine Geräuschbelastung insbesondere durch die nahe gelegenen 

Eisenbahnstrecken 6441 / 1122 vor. 

 

Im Auftrag der Bauherren ist eine Schallimmissionsprognose zu erstellen. Es ist zu prüfen, 

ob im Plangebiet die schalltechnischen Orientierungswerte durch Verkehrslärm eingehalten 

werden. Anderenfalls sind Maßnahmen zum Schallschutz auszuweisen 

 

Die Ergebnisse und die Beurteilung sind in einem Bericht zusammenzufassen. 

 

Der Lageplan des Rechenmodells ist im Anhang 2 dargestellt. 
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3. Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Orientierungswerte 

Die DIN 18005 [7] dient der vereinfachten Berechnung der Schallimmission für die städte-

bauliche Planung. Die angegebenen Orientierungswerte stellen Zielvorgaben dar. 

 
Die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Geräuschen (öffentlicher Verkehr, gewerbli-

che Anlagen, ...) werden jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen. 

 
Die Einhaltung folgender Orientierungswerte wird empfohlen, um Eigenart bzw. Erwartung 

an angemessenen Lärmschutz des jeweiligen Gebietes zu erfüllen: 

 

Tab. 1  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 (Auszug)  

 Gebietseinstufung 

Orientierungswerte  
in dB(A) 

Tag Nacht 
öffentlicher 

Verkehr 

Nacht 
Industrie, Gewerbe,  

Freizeit 

a) Reine Wohngebiete, Wochenendhausge-
biete, Feriengebiete 50 40 35 

b) Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungs-
gebiete, Campingplatzgebiete 55 45 40 

c) Friedhöfe, Kleingartenanlagen,            
Parkanlagen 55 55 55 

d) Besondere Wohngebiete 60 45 40 

e) Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 45 

f) Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 50 

 

Die Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

 tags  06:00 - 22:00 Uhr 

nachts  22:00 - 06:00 Uhr 

 
Die Beurteilungszeit beträgt am Tage 16 Stunden und für die Nacht 8 Stunden. 
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3.2. Immissionsorte 

Für die Beurteilung der Schallimmissionssituation wird der nachfolgende Immissionsort be-

trachtet (Lageplan im Anhang 2): 

 
Tab. 2  Immissionsort und Orientierungswerte nach DIN 18 005 

Immissionsort Etage Nut-
zung 

Orientierungswert 

Tag in 
dB(A) 

Nacht in 
dB(A) 

An der Brücke 16 (Flst. 263/3) EG - 1.OG WA 55 45/40 

 

3.3. Schallimmissionsberechnung Schiene 

Die Schallimmissionsuntersuchungen werden gemäß der aktuellen Verkehrslärmschutzver-

ordnung - 16. BImSchV [4] durchgeführt. 

 
Die genannte Verordnung enthält in ihrer Anlage 2 das Verfahren zur Berechnung der Beur-

teilungspegel - Schall 03. 

 

Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr für Schienenverkehrslärm erfolgt nach Verkehrs-

lärmschutzverordnung aus der Anzahl der Züge der jeweiligen Zugart sowie die den betrieb-

lichen Planungen zugrunde liegenden Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Stre-

ckenstück. Die Beurteilungspegel stellen Mittelungspegel für die Zeiträume Tag (6:00 - 22:00 

Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) dar. 

 

Eingangsgrößen für die Berechnung sind insbesondere: 

 
- die Bebauung 
- die Lage des Verkehrsweges 
- der Schallleistungspegel des Verkehrsweges unter Berücksichtigung der 

- Zugzahlen nFz 
- Zugarten Fz mit entspr. Schallquellenarten (z. B. Rollgeräusche aufgrund  
 Bremsbauart, Aggregat- und Antriebsgeräusche, aerodynamische Geräusche) 
- Fahrgeschwindigkeiten  
- Fahrbahnart und Bahnübergänge 
- Fahrflächenzustand 
- Brücken 
- Auffälligkeiten von Geräuschen (z. B. Kurven) 
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Nach der Verkehrslärmschutzverordnung wird der längenbezogene Schallleistungspegel 

LW’A,f,h,m,Fz  (im Oktavband f von 63 Hz bis 8 kHz, im Höhenbereich h, infolge einer Teilschall-

quelle m) für eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeugkategorie Fz je Stunde nach folgender Glei-

chung berechnet: 

( )∑ ∑+++







++∆+=

c k
kcmhfcmhf

Fz
mhf

Q

Q
FzmhAFzmhAFzmhfAW KccdB

v
vbdB

n
n

aaL ,,,,,,
0

,,
0,

,,,,,,,,,,' 21lglg10  

mit: 
  

aA,h,m,Fz Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung der Fahrzeugkategorie Fz bei  
v0 = 100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittlichem Fahrflächenzustand 

∆af,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband f der Fahrzeugkategorie 
nQ Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
nQ,0 Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 
bf,h,m Geschwindigkeitsfaktor 
vFz Geschwindigkeit in km/h 
v0 Bezugsgeschwindigkeit, v0 = 100 km/h 

( )∑ +
c

cmhfcmhf cc ,,,,,, 21
 

Summe der Pegelkorrekturen für Fahrbahnart (c1) und Fahrfläche (c2) 
∑

k
kK
 

Summe der Pegelkorrekturen für Brücken KBr und Auffälligkeit von Geräuschen KL (z. B. 
Kurvenfahrgeräusch) 

 

Aus der Anzahl der Fahrzeugeinheiten nFz pro Stunde wird der längenbezogene Schallleis-

tungspegel (auch als Emissionspegel LW‘ bezeichnet) berechnet: 

 

dBnL
Fzm

L
FzhfAW

FzmhfAW









= ∑

,

1,0
,,'

,,,,'10lg10  

 
Die Schallimmission am Immissionsort wird als äquivalenter Dauerschallpegel LpAeq für den 

Zeitraum einer vollen Stunde errechnet. Er wird durch energetische Addition der Beiträge 

von allen Teilstücken ks und Ausbreitungswegen w gebildet: 

 

dBL
wkhf

ADDL
pAeq

s

wskhfskwsklskhfWA









= ∑ −++ Ω

,,,

)(1,0 ,,,,,,,,,10lg10  

 
LWA,f,h,ks Schallleistungspegel in der Mitte des Teilstückes ks, der die Emission aus dem Hö-

henbereich h angibt 
Dl,ks,w Richtwirkungsmaß für den Ausbreitungsweg w 
DΩks Raumwinkelmaß 
Af,h,ks,w Ausbreitungsdämpfungsmaß aus geometrischer Ausbreitung, Luftabsorption, Boden-

einfluss und Abschirmung durch Hindernisse 
 

Die Beurteilungspegel werden unter Berücksichtigung der Beurteilungszeit von tags 16 h und 

nachts 8 h aus den äquivalenten Dauerschallpegeln LpAeq gebildet.  
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3.4. Berechnung von Lärmschutzmaßnahmen 

Werden die schalltechnischen Orientierungswerte der städtebaulichen Planung überschrit-

ten, so sind Schallschutzmaßnahmen vorzuschlagen. Sind aktive Maßnahmen (z. B. Lärm-

schutzwände) nicht möglich, so sind passive Lärmschutzmaßnahmen anzugeben. Dazu 

werden die bewerteten Schalldämmmaße der Umfassungsbauteile berechnet, bei deren 

Einhaltung der Schallschutz in den Innenräumen nach DIN 4109-1 [9] gegenüber Außenlärm 

gewährleistet ist. 

 

Die Dimensionierung des Schallschutzes erfolgt auf der Basis des „maßgeblichen Außen-

lärmpegels“. Dieser ergibt sich gemäß DIN 4109-2 [10] 

 
- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr),  

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus Zu-

schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbe-

dürfnis in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

 
Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 

 
Der maßgebliche Außenlärmpegel für Straßen- und Schienenverkehr sowie für Gewerbelärm 

wird aus dem Beurteilungspegel für den Tag durch Addition von 3 dB ermittelt.  

 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB, so 

ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB 

erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB. 

 

Für Schienenverkehrslärm gilt zusätzlich, dass der Beurteilungspegel aufgrund der Fre-

quenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Fre-

quenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen pauschal um 5 dB zu mindern 

ist.   

 
Der resultierende Außenlärmpegel La,res wird jeweils getrennt für Tag und Nacht als energeti-

sche Summe der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel der verschiedenen Geräuschar-

ten gebildet. Die Addition von 3 dB darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 
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Nach DIN 4109-1 [9], Tabelle 7 werden folgende Anforderungen an die resultierende Schall-

dämmung der Außenbauteile in Abhängigkeit vom Außenlärm gestellt:  

R’w,res = La - KRaumart 

Dabei ist: 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 
KRaumart = 35 dB Für Büroräume und Ähnliches 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

R’w,res = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
R’w,res = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnli-
ches 

  

3.5. Rechenmodell 

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN der SoundPlan GmbH, 

Version 8.2. Die Grundlage dazu bildet ein Rechenmodell.  

 
Folgende Haupt-Rechenparameter wurden gewählt: 

 
- Bewertung nach DIN 18005 

- Emission und Schallausbreitung nach 16. BImSchV, Anlage 2 

(ohne Schienenbonus) 
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4. Geräuschquellen und Modellbildung 

Folgende Verkehrsmengen werden auf Basis einer Verkehrsprognose für das Jahr 2030 

durch das Verkehrsdatenmanagement der DB Netz AG angegeben (siehe Anhang 3):  

 
Tab. 3  Verkehrsmengengerüst Prognose 2030 Strecke 6441 / 1122 

Strecke Zug-Kategorie 
Anzahl Züge Geschwin- 

digkeit (max.) tags nachts 

6441 GZ-E 13 3 100 
GZ-E 4 2 100 
RV-E 17 3 160 

RV-ET 17 3 160 

Summe (beider Richtungen): 51 11  
1122 GZ-E 20 4 100 

GZ-E 4 4 100 
RV-ET 24 4 160 
RV-VT 16 5 100 

ICE 14 2 230 

Summe (beider Richtungen): 78 19  
 

Gemäß dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) beträgt die zulässi-

ge Geschwindigkeit auf der Strecke 6441 im Bereich km 81,7 - 97,4 maximal 100 km/h, auf 

der Strecke 1122 im Bereich km 59,4 - 60,5 maximal 100 km/h und ab km 60,5 maximal 

120 km.  

 

Das Bauvorhaben Errichtung Einfamilienhaus auf dem Grundstück An der Brücke 16 (Flst. 

263/3) liegt etwa auf Höhe km 84,0 bzw. km 60,5 der Strecke 6441 / 1122. 

 

Die jeweiligen Fahrzeugkategorien der Zugverbände sind detailliert im Anhang 3 dargestellt.  

 

E N T W U R F



Errichtung Einfamilienhaus in 23996 Bad Kleinen - Verkehrslärm cdf  
Bericht 21-4493 / 01                        Stand: 06.12.2021 Seite 11 
 
 

  

5. Ergebnisse und Beurteilung 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt als Beurteilungspegel getrennt für den Tag- und 

Nachtzeitraum in nachfolgender Tabelle.  

 
Tab. 4  Beurteilungspegel 

 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die schalltechnischen Orientierungswerte für den Verkehrslärm 

nach DIN 18 005  

 
- für Allgemeine Wohngebiete mit tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A)  

 
sowohl tags als auch nachts überschritten werden. Damit sind Maßnahmen zum Schall-

schutz erforderlich.  

 

Grundsätzlich sind aktive Maßnahmen, dazu zählt u. a. die Errichtung von Lärmschutzwän-

den, passiven Maßnahmen vorzuziehen. 

 

Beim Vorhaben der Wohnbebauung handelt es sich um ein Einzelgrundstück. Die innerhalb 

des B-Planes zur Verfügung stehende Fläche (bzw. Breite entlang der Bahn) ist nicht ausrei-

chend, um die für eine wirkungsvolle Lärmschutzwand notwendige beidseitige Überstands-

länge zu realisieren.  

 

Die Bahnstrecke verläuft im Bereich des Grundstückes (bereits akustisch günstig) in einem 

Einschnitt, wobei rechts und links zusätzlich ein Damm (ebenfalls akustisch günstig) vorhan-

den ist. Um als zusätzliche Abschirmung überhaupt eine Wirkung zu entfalten, müsste eine  

Lärmschutzwand sehr hoch sein (schätzungsweise > 4 m). 

 

Aus den genannten Gründen (Länge der Lärmschutzwand durch Grundstückgrenze be-

schränkt; Wirksamkeit erst bei großen Höhen) wird auf eine grundsätzliche Prüfung aktiver 

Lärmschutzmaßnahmen verzichtet. Der Schallschutz ist allein durch passive Maßnahmen 
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herzustellen. 

 
Die Dimensionierung des Schallschutzes erfolgt auf der Basis des „maßgeblichen Außen-

lärmpegels“ (siehe 3.4). Aufgrund des hohen Güterverkehrsanteiles im Nachtzeitraum von 

fast 50 % wird bei der Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels bei dieser Untersuchung 

auf die pauschale Reduzierung des Beurteilungspegels für den Schienenverkehrslärm um 

5 dB verzichtet. 

 

Die ermittelten Werte werden für die Beurteilung auf ganze Zahlen aufgerundet. 

 

In nachfolgender Tabelle werden die maßgeblichen Außenlärmpegel und die erforderlichen 

Gesamtbauschalldämmmaße nach DIN 4109 für die jeweiligen Gebäudefassaden ausgewie-

sen: 

 
Tab. 5  Maßgebliche Außenlärmpegel und erforderliche Gesamtbauschalldämmmaße 

 
 
Die Ergebnisse in Tab. 5  weisen an der Nordwestfassade maximal erforderliche Gesamt-

bauschalldämmmaße von R’W,res = 36 dB für tags genutzte Räume sowie von R’W,res = 42 dB 

für im Nachtzeitraum genutzte Räume aus.  

 

Das Beiblatt 1 der DIN 18005 [8] enthält den Hinweis, dass bei Außengeräuschbelastungen 

> 45 dB(A) während der Nachtzeit bei einem teilgeöffneten/gekippten Fenster häufig kein 

ruhiger Schlaf mehr gegeben ist. Es wird daher empfohlen, für alle Schlafräume (mit Fens-

tern an NO-, NW- und SW-Fassade) den Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrich-

tungen vorzusehen.  

 

Grundsätzlich sollte bei der projektbezogenen Gebäudeplanung darauf geachtet werden, 

besonders schutzbedürftige Räume (z. B. Schlafräume) und Außenwohnbereiche (z. B. Bal-

kon, Terrasse) nicht zur „lautesten“ Fassade (hier NW-Fassade) auszurichten. 
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Vorschläge für textliche Festsetzungen 
Resultierend aus den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung werden nachfolgend 

Festsetzungen zum Schallschutz für den B-Plan vorgeschlagen. 

 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm sind 

bei der Dimensionierung des Schallschutzes nach DIN 4109 an der Gebäudefassade die 

maßgeblichen Außenlärmpegel und erforderlichen Gesamtbauschalldämmmaße gemäß 

nachfolgender Tabelle zu berücksichtigen: 

 

 
 
An zum Schlafen genutzten Räumen der NO-, NW- und SW-Fassade sind Lüftungseinrich-

tungen vorzusehen. 
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Anhang 1 Lageplan zum Vorhaben B-Plan Änderung 
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Anhang 2 Lageplan des Rechenmodells 
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Anhang 3 Emissionsdaten Schiene 
 
Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 35/2021) des Bundes ergeben sich folgende Werte
Strecke 6441
Abschnitt Bad Kleinen bis Moidentin
Bereich Bad Kleinen, An der Brücke
von_km 83,0 bis_km 85,0

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015
Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h Fahrzeug-
kategorie Anzahl Fahrzeug-

kategorie Anzahl Fahrzeug-
kategorie Anzahl

GZ-E 13 3 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8
GZ-E 4 2 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 10 Grundlast
RV-E 17 3 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 5
RV-ET 17 3 160 5-Z5-A12 1

51 11 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 
81,7 97,4 100

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)

 
Gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 35/2021) des Bundes ergeben sich folgende Werte
Strecke 1122
Abschnitt Bad Kleinen bis Ventschow
Bereich Bad Kleinen, An der Brücke
von_km 59,5 bis_km 61,5

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015
Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h Fahrzeug-
kategorie Anzahl Fahrzeug-

kategorie Anzahl Fahrzeug-
kategorie Anzahl

GZ-E 20 4 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z15 7
GZ-E 4 4 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10 Grundlast

RV-ET 24 4 160 5-Z5-A10 1
RV-VT 16 5 100 6_A6 1

ICE 14 2 230 4-V1 1
78 19 Summe beider Richtungen

von km bis km km/h 
59,4 60,5 100
60,5 66,9 120

VzG
(Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten)

 

Z18 
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Zugsetup in SoundPlan 
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